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Kommissionsvertrag  Bitte nicht ausfüllen. 

 KUNDEN.NR.: _____________________ 

 MARKE: _________________________ 

 MODEL: _________________________ 

 KAUFJAHR: _______________________ 

  

 Gebühren erhalten:           ja               nein 

 

 

Zwischen 

Der Kommissionärin Lorane Burda 
 Brautstories 
 Marchetstraße 6 
 2500 Baden bei Wien 
 

Und der Kommittentin Name: _________________________ 

 Straße: ________________________ 

 PLZ/Ort: _______________________ 

 Telefon: ________________________ 

 Email: __________________________ 

 

 

 

 Verkauft am : 

 Abgeholt am :  
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1. Die Kommittentin überlässt Lorane Burda ihr Brautkleid in Kommission zum Zweck der Veräußerung 

an Dritte, ab heute ______________ bis zum ________________ . 

a) Bei vorzeitigem Auflösen des Vertrages durch die Kommittentin, fällt eine Gebühr von 100 EUR an. 

b) Findet das Kleid keine neue Braut und wird nach der Kommissionszeit wieder abgeholt, fällt eine 

Servicepauschale von 50 EUR an und muss bei Abholung bar bezahlt werden. 

 

2. Lorane Burda behält das Kleid während dieser Zeit in den Verkaufsräumen (siehe oben) und bietet es 

Dritten zum Kauf an, wobei sie in der Preisgestaltung und Verkaufstätigkeit frei ist. 

 

3. Die Kommittentin wird nach dem Verkauf des Brautkleides verständigt und die vereinbarte 

Kommissionsumme i.H.v. EUR ______________ wird an sie ausbezahlt. 

 

4. Zum Brautkleid gehören folgende Accessoires, welche in der vereinbarten Summe unter Punkt 3 

inkludiert, sind: ________________________________________________________________ 

Folgende Mängel: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Für folgende Accessoires werden gesonderte Beträge vereinbart: 

Artikelbezeichnung: _____________________________ Nr. _________ Betrag EUR ________ 

Artikelbezeichnung: _____________________________ Nr. _________ Betrag EUR ________ 

Artikelbezeichnung: _____________________________ Nr. _________ Betrag EUR ________ 

 

6. Wird die Kommissionsware nicht innerhalb des unter Punkt 1. vereinbarten Zeitraumes verkauft, ist 

die Kommittentin verpflichtet sich innerhalb einer (per Mail/WA) vorgegebenen Frist zu melden. 

Meldet sich die Kommittentin nach Ablauf dieser Frist nicht, hält sich die Kommissionärin das Recht 

vor, eine wöchentliche Lagergebühr (bis zur Abholung) von 30 EUR 

 zu erheben. 

 

7. Die Kommissionsware ist gegen Feuer-, Wasserschäden und Diebstahl versichert. 

 

8. Die Kommissionärin verpflichtet sich sorgsam mit der ihr zur Verfügung gestellten Ware umzugehen. 

Schäden und Verschmutzungen, die trotz sachgemäßer Lagerung und Anprobe entstehen sind von 

einer Haftung ausgeschlossen. 

Ort, Datum   

 

 

 

Die Kommittentin Lorane Burda | Die Kommissionärin 

 


